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Geschlechterverhältnisse zu untersuchen, war
bisher kein prominentes Anliegen des deutschen
Menschenrechtsdiskurses. Diese Leerstelle neh-
men die Autor*innen in dem von Ulrike Lembke
herausgegebenen Sammelband „Menschenrechte
und Geschlecht“ zum Anlass, um eine Gender &
Human Rights-Perspektive, wie sie bereits im an-
gelsächsischen Raum als Forschungsfeld existiert,
für die deutsche Rechtswissenschaft fruchtbar zu
machen. Die neun Beiträge bringen die völker-
rechtlichen Menschenrechtsverträge mit der
deutschen Rechtsordnung ins Gespräch und zei-
gen die Potentiale der Menschenrechte für die
Bekämpfung von Unrechtserfahrungen aufgrund
des Geschlechts auf. Der Sammelband wendet
sich in kritischer Absicht einerseits gegen die Re-
duktion von Geschlechter- auf Frauenfragen und
andererseits gegen die, wie UIrike Lembke zuge-
spitzt formuliert, „erhebliche Zurückhaltung (der
deutschen Rechtwissenschaft, C.R.) gegenüber
Geschlechterthemen, die sich noch vertieft, wenn
es nicht nur um Frauenrechte in Afghanistan,
sondern bspw. den Schutz von Intersex*-Kin-
dern in Deutschland geht.“ (S. 19).

Das Buchprojekt zeichnet sich durch zwei
Stärken aus. In den Beiträgen wird zum einen ein
breites Spektrum an Themengebieten behandelt
und damit verständlich gemacht, dass die Ge-
schlechterfrage im Völkerrecht nicht auf die
Gleichstellung von Frauen beschränkt werden
kann, sondern einer erweiterten, intersektionalen
Analyseperspektive bedarf: Behinderung, Le-
bensalter/Kindheit, sexuelle Identität, Religion,
Flucht und Strafverfolgung sind nur einige der
Themen, die aufgegriffen und in reflektierter
Weise diskutiert werden. Die Beiträge führen
zum anderen durchgehend in zentrale Begriff-
lichkeiten sowohl der Geschlechterstudien als
auch des Völkerrechts ein. So werden z.B. Begrif-
fe wie Geschlecht, Intersexualität und Behinde-
rung genauso wie die Normen und Instrumente
der Menschenrechtsverträge der Vereinten Na-
tionen und der Europäischen Menschenrechts-

konvention (EMRK) erläutert. Auf diese Weise
wird die Debatte um Geschlecht und Menschen-
rechte für eine breite Leser*innenschaft zugäng-
lich gemacht. Der Sammelband kann daher auch
als Einführung für das Themenfeld Gender &
Human Rights gelesen werden.

Wie ein roter Faden zieht sich ein queer-femi-
nistisches Geschlechtsverständnis durch die Bei-
träge. Geschlecht ist danach ein gesellschaftliches
Ordnungsprinzip, das Menschen in die zwei vor-
herrschenden Kategorien „weiblich“ und „männ-
lich“ einsortiert und an diese Klassifizierung be-
stimmte Rollen- und Verhaltenserwartungen
knüpft. Das Buchprojekt geht diesen patriarchal-
heterosexuell geprägten Sozialnormen aus men-
schenrechtlicher Perspektive nach und kommt
zum Teil zu einer durchaus ambivalenten Bewer-
tung von Menschenrechtsinstrumenten. Anderer-
seits – und diese Seite überwiegt deutlich im
Sammelband – zeigen die meisten Beiträge, wie
diskriminierende Sozial- und Rechtsnormen
durch menschenrechtliche Instrumente proble-
matisiert und potentiell überwunden werden
können. In diesem Zuge werden Grundfragen
des Völkerrechts, wie etwa die Universalität der
Menschenrechte oder die innerstaatliche Rechts-
wirkung von Menschenrechten, diskutiert. Unter
Verweis auf verschiedene Menschenrechtsverträ-
ge wird die universelle Geltung der Menschen-
rechte durchgehend gegen eine kulturrelativisti-
sche Perspektive verteidigt. Den normativen
Maßstab für diese Haltung formuliert Ulrike
Lembke in der Einleitung: „Dies bedeutet nicht,
dass alle Menschen gleich sein oder auch nur stets
gleich behandelt werden müssten, sondern dass
Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und unge-
achtet ihrer unterschiedlichen Lebenssituationen
die gleichen Möglichkeiten haben, ihre Men-
schenrechte zu genießen.“ (S. 22).

Die neun Beiträge sind nicht ausdrücklich in
thematische Blöcke gegliedert. Jedoch befinden
sich am Anfang des Buches abstracts in engli-
scher Sprache, die einen Überblick über die Arti-
kel des Sammelbandes geben.

In einem ersten einführenden Beitrag zeichnet
Beate Rudolf die Etappen des Menschenrechts-
diskurses nach. Der Diskurs hat sich von einem
Kampf für eine geschlechtsneutrale Formulie-
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rung der ersten Menschenrechtserklärungen über
die Parole „Menschenrechte sind Frauenrechte“
bis hin zur Öffnung der Menschenrechte für
LGBTI*-Personen entwickelt.

Anschließend folgen drei Beiträge, die sich mit
den Potentialen spezifischer Menschenrechtsab-
kommen auseinandersetzen. Katja Rodi analy-
siert die staatliche Verpflichtungen zur Bekämp-
fung von Geschlechterstereotypen in der UN-
Frauenrechtskonvention (CEDAW), die CE-
DAW von anderen internationalen oder nationa-
len Gleichstellungsnormen unterscheidet. Sie ar-
beitet anhand verschiedener Bereiche (ge-
schlechtsspezifische Arbeitsteilung, stereotype
Elternrollen, sexualisierte Gewalt, Stereotype im
Bildungssystem) heraus, wie der CEDAW-Fach-
ausschuss durch Allgemeine Empfehlungen und
Entscheidungen im Zuge des Individualbe-
schwerdeverfahrens die staatlichen Verpflichtun-
gen zur Bekämpfung von Geschlechterstereoty-
pen sukzessive konkretisiert hat. Minou Banaf-
sche führt in die UN-Behindertenrechtskonven-
tion (CRPD) ein und geht der staatlichen Ver-
pflichtung nach, die mehrfache Diskriminierung
von Frauen mit Behinderungen anzuerkennen
(Art. 6 CRPD). Sie interpretiert diese Verpflich-
tung als eine intersektionale Perspektive von Ge-
schlecht und Behinderung und zeigt anhand der
deutschen Rechtsprechung auf, wie diese die
Rechte von Frauen mit Behinderungen stärken
kann. Als dritter Menschenrechtsvertrag wird
von Tillmann Löhr und Friederike Wapler die
UN-Kinderrechtskonvention (CRC) vorgestellt
und die Geschlechterdimension von Kinderrech-
ten anhand verschiedener Beispiele wie etwa die
massenhafte Abtreibung und Tötung von Mäd-
chen, die Anerkennung von trans*- und inter*-
Kindern sowie das Recht auf Bildung herausgear-
beitet. Die Autor*innen treten für die Stärkung
der Autonomie von Kindern gegenüber den Sor-
geberechtigten durch eine kinderrechtsfreundli-
che Auslegung des elterlichen Erziehungsrechts
sowie des Kindeswohls ein.

In den anschließenden vier Beiträgen werden
die Themen Geschlechtsidentität und sexuelle
Orientierung, Flucht, Religionsfreiheit sowie ge-
schlechtsbezogene Gewalt aus menschenrechtli-
cher Perspektive diskutiert. Lucy Chebout geht
in ihrem Beitrag „Queering International Law“
der rechtlichen Situation von LGBTI*-Personen
in verschiedenen Menschenrechtskontexten –
z.B. in den Menschenrechtsverträgen der Verein-
ten Nationen, in der EMRK sowie im Europa-

recht – nach und erläutert, wie sich LGBTI* je-
denfalls teilweise in die traditionell androzen-
trisch und heterosexuell codierten Menschen-
rechte einschreiben konnten. Hierbei geht sie ei-
nerseits auf die Rechte auf Privatheit, Kommuni-
kation und körperliche Unversehrtheit ein und
diskutiert andererseits, ob eine menschenrechtli-
che Inklusion durch eine weite Auslegung des
Geschlechtsdiskriminierungsverbots oder durch
einen speziellen Menschenrechtsschutz für LGB-
TI* erfolgen soll. Dass das Flüchtlingsrecht tra-
ditionell von einer männlich-heterosexuellen
Sicht geprägt ist und daher für flüchtende Frauen
und LGBTI*-Personen strukturelle Hürden pro-
duziert, argumentiert Matthias Lehnert in dem
Beitrag „Geschlecht und Menschenrechte von
Flüchtlingen“. Diese Hürden zeigen sich sowohl
im materiellen Flüchtlingsrecht, im Asylverfah-
rensrecht als auch in der konkreten Lebenssitua-
tion von Flüchtlingen in Deutschland. Die
scheinbare Neutralität des Flüchtlingsrechts
schaffe damit besondere Gefahren und Verletz-
lichkeiten von Frauen und LGBTI*-Personen.
Dem emotional aufgeladenen Spannungsfeld von
Religionsfreiheit und Geschlechtergleichheit
widmet sich Ulrike Lembke in ihrem Beitrag. Sie
beschreibt Frauenrechte als Feld eines religiös
konnotierten Kulturkampfes, der sich in deut-
schen Diskussionen um die Burka und den Ni-
qab, die sog. Ehrenmorde und Zwangsheiraten
manifestiert. Anschließend stellt sie aktuelle
Konflikte um den Zugang von Frauen zum Pries-
teramt, das Kopftuch im Bildungs- und Arbeits-
leben, die Beschneidung von Jungen und um Dis-
kriminierungserfahrungen aufgrund traditionaler
Sexualnormen dar. Die Religionsfreiheit, so der
Lösungsvorschlag, schütze nicht das Recht, An-
deren die eigene religiöse Überzeugung aufzu-
drängen, sondern setzte notwendigerweise die
menschenrechtliche Gleichheit voraus. Sarah Els-
uni untersucht die geschlechtsspezifischen Leer-
stellen der Menschenrechtsverträge und zeichnet
die von der Zivilgesellschaft und der Wissen-
schaft vorangetriebene Anerkennung ge-
schlechtsbezogener Gewalt im Menschenrechts-
schutz nach. Dabei wertet sie die Anerkennung
privater Gewalt als Menschenrechtsverletzung als
besonderen Erfolg.

Warum trotz der menschenrechtlichen Aner-
kennung sexualisierter Gewalt eine effektive
Strafverfolgung fehlt, diskutiert Anna von Gall
in dem abschließenden Beitrag „Menschenrechts-
klagen am Beispiel der Strafverfolgung sexuali-
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sierter Kriegsgewalt“. Nach einer Erläuterung
des Völkerstrafrechts skizziert sie die strukturel-
len Hindernisse für eine effektive Strafverfolgung
von sexualisierter Kriegsgewalt durch internatio-
nale sowie nationale Gerichte und geht anschlie-
ßend auf den Stuttgarter Strafprozess gegen zwei
ruandische Führungsmitglieder der Forces
Démocratique de Libération du Rwanda (FDLR)
u.a. wegen sexualisierter Gewalt ein. Sie kritisiert
die fehlende Sichtbarkeit von sexualisierter Ge-
walt im Menschenrechtsschutz und fordert den
verstärkten Einsatz des Sonderverfahrens des
UN-Menschenrechtsrates sowie vermehrte Be-
richte und Empfehlungen der Fachausschüsse der
Vereinten Nationen zu diesem Thema.

Zusammenfassend liefert das Buchprojekt
einen guten Überblick über aktuelle menschen-

rechtliche Debatten um das Geschlechterverhält-
nis. Es ist jedoch schade, dass wenige Bezüge zur
politischen Ökonomie hergestellt werden und
die Intersektionalität von ökonomischer und ge-
schlechtlicher Ungleichheit nur wenig Berück-
sichtigung findet. Ein eigener Beitrag zur politi-
schen Ökonomie des Geschlechterverhältnisses
wäre wünschenswert gewesen. Die Diskussionen
um eine Transnationalisierung von care work
oder von postkolonial-kapitalistischen Produkti-
onsverhältnissen sowie eine Kritik der europä-
ischen Austeritätspolitik der letzten Jahre wären
zum Beispiel Ansatzpunkte dafür gewesen. Den-
noch: sehr empfehlenswert!

Cara Röhner
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Der Autor analysiert das österreichische wie 
auch schweizerische Grundrecht auf Wahrung 
des Fernmeldegeheimnisses im Kontext aktu-
eller staatlicher Überwachungstechnologien.

In seinem Werk beschäftigt sich der Autor mit 
den im öffentlichen Recht in Österreich vorge-
sehenen Sicherungsmechanismen der Rechte 
von Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen in institutioneller Unterbringung.
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Der vorliegende Band enthält Beiträge zu dem 
Symposium „Politischer Einfluss auf Wettbe-
werbsentscheidungen“, das die Monopolkom-
mission anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens 
im September 2014 in Bonn veranstaltet hat. 
Themenschwerpunkt des im Rahmen von drei 
Panels abgehaltenen Symposiums war der Ein-
fluss außerwettbewerblicher Belange auf die 
Entscheidungsfindung der Wettbewerbsbe-
hörden. 

Das erste Panel thematisierte die Vorausset-
zungen für eine Berücksichtigung außerwett-
bewerblicher Aspekte bei Entscheidungen 
nach Art. 101 AEUV. Das zweite Panel befasste 
sich mit den Anforderungen an eine Berück-
sichtigung außerwettbewerblicher Aspekte 
bei Fusionskontrollentscheidungen nach deut-
schem und europäischem Recht. Während hier 
die materiellen Kriterien für eine Berücksichti-
gung von anderen als wettbewerblichen Be-
langen im Vordergrund standen, ging das drit-
te Panel der Frage nach der Ausgestaltung 
eines effizienten Verfahrens für die Einführung 
nichtwettbewerblicher Gesichtspunkte nach.

Politischer Einfluss auf 
Wettbewerbsentscheidungen

Wissenschaftliches Symposium anlässlich des 40-jährigen 
Bestehens der Monopolkommission am 11. September 2014 
in der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Politischer Einfluss auf  
Wettbewerbsentscheidungen
Wissenschaftliches Symposium anlässlich  
des 40-jährigen Bestehens der Monopolkom-
mission am 11. September 2014 in der Rheini-
schen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Herausgegeben von der Monopolkommission

2015, 80 S., brosch., 19,– € 
ISBN 978-3-8487-2719-3
(Monopolkommission – Hauptgutachten/
Sondergutachten)
www.nomos-shop.de/26463
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